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	Betrifft:
	Einwendung zum Änderungsentwurf des Flächenwidmungsplans zur Errichtung der Raststätte an der S1-Ost (Nord-Variante) (DEUW FÄ 16 10510 E)


Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit möchte ich mich als Sprecher der Bürgerinitiative im Namen der vertretenen Bürger aufs Schärfste gegen die Umwidmung der ausgewiesenen Flächen zur Errichtung der Raststätte aussprechen.

Nach Studium der Unterlagen ist die Umwidmung auch aus folgenden formalen Gründen abzulehnen bzw. nicht möglich.

Flächenbedarf der Raststation:

Abhängig davon welche zur Umwidmung stehenden Flächen berücksichtigt werden, handelt es sich laut dem Entwurfsdokument um 8,7 bzw. 10 ha Fläche. Der Plan selber weist allerdings eine Fläche von 13,7 ha aus. Der UVP-Feststellungsbescheid für die Variante Nord betrachtet allerdings nur „etwa 8,5 ha“. Da wir hier über die Umwidmung einer mehr als 1½ mal so großen Fläche sprechen, ist der UVP-Feststellungsbescheid nicht anwendbar und muss erneut beantragt werden.

Bemerkenswert hierbei ist auch, dass im Feststellungsbescheid der Variante Süd ein Flächenverbrauch von etwa 14 ha betrachtet wurde, also etwa die im Plan eingezeichnete Fläche. Wurde die Fläche für den Bescheid der „Nord-Variante“ zu „vorsichtig“ angesetzt? Ändert sich die Größe eines Projekt je nach Standort gar um etwa 65%?

Ist der betreffende Raumbedarf für Zusatzeinrichtungen wie z.B. für die Behandlung der anfallenden Oberflächenwässer und für den Ausgleich des Kleinklimas berücksichtigt?

Lage der Raststation

Laut Änderungsentwurf (Punkt 2.3.2) wurden vom Projektwerber nur 2 Standorte in Deutsch Wagram untersucht. Der PPP-Vertrag sieht allerdings eine Raststation zwischen Knoten Süssenbrunn und Knoten Eibesbrunn vor. Es ergibt sich der Verdacht, dass die Variantenuntersuchung nicht ausführlich genug durchgeführt wurde, sondern eigentlich nur der Standort „Nord“ gewollt wurde. Zu welchen Ergebnissen kam die Bewertung anderer möglicher Standorte, auch in anderen Gemeinden, wie z.B. Aderklaa?

Anwendbarkeit des UVP-Feststellungsbescheids angesichts Änderung der UVP-Grundlage

Der zugrunde liegende Feststellungsbescheid stammt aus dem Dezember 2007 und legt deshalb die damalige rechtliche Situation zugrunde. Da sich z.B. mit Mai 2008 die rechtlichen Grundlagen bzgl. Feinstaub (Berücksichtigung von PM2,5) erweitert haben, ist der Feststellungsbescheid nicht mehr anwendbar.

Umweltverträglichkeitsprüfung des vorgeschlagenen Standorts

Der Änderungsentwurf spricht von Screenings und schlüssigen Unterlagen. Es ist nicht zu verstehen, dass sich bei einer so klaren Faktenlage weder der Projektwerber noch die Gemeinde Deutsch-Wagram der Diskussion mit den betroffenen Bürgern im Rahmen eines UVP-Verfahrens stellen.

Während der Standort „Süd“ in der Kleinregion als „Entwicklungsschwerpunkt Wirtschaft“ ausgewiesen ist, ist dies für den Standort „Nord“ nicht der Fall. Entsprechende Beschlüsse der Kleinregion um den Standort „Nord“ als „Entwicklungsschwerpunkt Wirtschaft“ auszuweisen fehlen!

Für die Behandlung der anfallenden Niederschlagswässer der S1-Ost war eine eigene öffentliche wasserrechtliche Verhandlung erforderlich. Obwohl die versiegelte Fläche der Raststation in der Größenordnung der gesamten S1-Ost ist, ist im UVP-Feststellungsbescheid eine Unbedenklichkeit bescheinigt. Für die S1-Ost sind für die entsprechenden Reinigungsanlagen erhebliche Flächen erforderlich. Welcher Flächenbedarf wird für die Behandlung der Oberflächenwässer der Raststation erforderlich sein? Ist dieser bereits berücksichtigt? Wenn ja, wo?

Bezug zum UVP-Verfahren der S1-Ost

Während die Abfahrt Seyring in der UVP enthalten ist, ist in der UVP-Planung keine Abfahrt für die Raststation vorgesehen. Die „Kleeblätter“ sind jedoch Teil der Autobahn. Da die Raststation als Teil des PPP-Vertrags ausgeschrieben wurde, ist Sie klar als Teil des Projekts zu sehen, der in der UVP unbehandelt blieb.

Um die Raststationsabfahrt errichten zu können, muss dieser Teil des UVP-Verfahrens neu aufgeschnürt werden und nach derzeitiger Gesetzeslage, d.h. 

· verschärfte Lärmauflagen und

· verschärfte Feinstaubbestimmungen (z.B. PM2,5),

neu verhandelt werden. Da die derzeitige Planung ohne Abfahrt die Lärm- und Schadstoffauflagen gerade noch erfüllt ist es sehr unwahrscheinlich, dass die derzeit vorgesehene oberirdische Lösung die alten und noch weniger die neuen gesetzlichen Auflagen erfüllen kann.

Es gibt „Gerüchte“, dass bereits mit dem Bau der Abfahrt begonnen worden sei. Ich gehe davon aus, dass die Stadtgemeinde Deutsch-Wagram für einen rechtskonforme Vorgangsweise sorgt.

Detailliertere Ausführungen dieser Punkte können Sie auch der Stellungnahme der Gemeinde Gerasdorf entnehmen.

In Erwartung Ihrer Antworten verbleibe ich, mit freundlichen Grüssen,


StR. Dipl. Ing. Dr. Christian Koza

Sprecher der BI S1-Ost
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